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Beratungsergebnis
Beratungsfolge Termin TOP Für Geg Enth

Verwaltungs- und Finanzausschuss
nicht öffentlich

19.03.2024

Stadtrat
öffentlich

27.03.2024

Betreff:
Herstellung des Einvernehmens zur Besetzung der Stelle des Leiters des Amtes für
Soziales und Bildung

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die unbefristete
Übertragung der Aufgaben des Amtsleiters des Amtes für Soziales und Bildung in der
Stadtverwaltung Markkleeberg auf

Herrn Christian Funke

in der Entgeltgruppe 12 TVöD zum 1. Juni 2024 vorbehaltlich der Zustimmung des
Personalrates.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 Abs. 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen
Fassung.

Sachdarstellung:
Die derzeitige Leiterin des Amtes für Soziales und Bildung, Frau Margit Kaschny, hat
einen Altersteilzeitvertrag im Blockmodell abgeschlossen und geht am 1. November
2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
Die Stelle wurde intern ausgeschrieben. Es gab mit Herrn Funke nur einen Bewerber
auf diese Stellenausschreibung. Herr Funke ist seit dem 1. Februar 2019 als Leiter des
Bereiches Schulen, Kindertagesstätten und Sport im Amt für Soziales und Bildung der
Stadt Markkleeberg beschäftigt. Seit dieser Zeit nimmt er auch die Aufgaben des
stellvertretenden Amtsleiters wahr.
Herr Funke absolviert gegenwärtig ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium
Sozialmanagement, welches er in 2024 abschließen wird.
Aufgrund seiner bisherigen fünfjährigen Tätigkeit und seiner Erfahrungen im zu
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übertragenden Aufgabengebiet in Verbindung mit dem bevorstehenden
Studienabschluss wird vorgeschlagen, die Stelle des Leiters des Amtes für Soziales
und Bildung mit Herrn Christian Funke zu besetzen. Der Personalrat muss der
Aufgabenübertragung und der damit verbundenen Höhergruppierung zustimmen. Die
Anhörung des Personalrates erfolgt im Nachgang zur Entscheidung des Stadtrates.

Die Bewerbungsunterlagen können nach Absprache im Hauptamt eingesehen werden.
Die personenbezogenen Daten sind vertraulich zu behandeln!

Finanzielle Auswirkungen:
Die Personalkosten sind im Haushaltplan eingestellt. Die Stelle ist im Stellenplan
ausgewiesen.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister

Anlagen: - Stellenausschreibung
- Bewerbungsschreiben
- Lebenslauf


